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Gesuch Ausländerbewilligung EU/EFTA (A1) 
Dieses Formular ist bestimmt für Angehörige eines EU/EFTA-Staates und aus einem EU/EFTA-Staat entsandte Arbeitnehmer und Dienstleistungserbringer 
(Verwendung einfachhalber der männlichen Form; gemeint ist auch die weibliche Form) 
 
EU/EFTA-Staaten 
EU-16: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, 
Spanien und Zypern EU-8: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, EU-2: Bulgarien, Rumänien EU-1: Kroatien EFTA-Staaten: 
Island, Norwegen und Fürstentum Liechtenstein 

Personalien und Wohnadresse der ausländischen Person: 
In Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen, erforderliche Beilagen gemäss Merkblatt (www.ur.ch/migration)  

Familienname       

 

Vorname        Geburtsdatum       
  Tag / Monat / Jahr 

Staatsangehörigkeit       Telefon / E-Mail       

 

(Auslandadresse) Strasse/Nr.       

PLZ/Ort/Land             

 

(Inlandadresse) Strasse/Nr.       

PLZ/Ort             

 

Ist die Einreise in die CH bereits erfolgt?  Ja   Nein  Falls ja, Datum       

  Tag / Monat / Jahr 

Geschlecht:  weiblich  männlich   
     

Zivilstand:  ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet  getrennt lebend 
      

Sind Sie vorbestraft oder laufen Strafuntersuchungen?  Ja  Nein  
 

Der Gesuchsteller beantragt: 
 

Bei vorhandener ausländerrechtlicher Bewilligung bitte  ZEMIS Nummer angeben:       
 

Zweck des Aufenthaltes       
 

Dauer des Aufenthaltes von        bis        Unbeschränkte Dauer 

 Tag / Monat / Jahr Tag / Monat / Jahr 
   

Welche Bewilligung wird beantragt? Bei Erwerbstätigkeit zusätzlich Rückseite ausfüllen 
   

 Verlängerung der bestehenden Bewilligung 
 

 Erteilung einer anderen Bewilligung (bitte gewünschte Bewilligung ankreuzen) 
 

 Kurzaufenthalter EU/EFTA (Ausweis L)  Umwandlung von L- in B-Ausweis 

 Aufenthalter EU/EFTA (Ausweis B)  Umwandlung von B- in C-Ausweis 

 Dienstleistungserbringer (Ausweis L)  Selbständiger Erwerb 

 Dienstleistungserbringer (Ausweis B)  Grenzgänger (G-Ausweis) 

Andere Bewilligung       
 

Ort       Datum       

  Tag / Monat / Jahr 

Unterschrift Gesuchsteller: 

mailto:migration@ur.ch
http://www.ur.ch/migration
https://www.ur.ch/unterinstanzen/907


 

 
Arbeitsmarktliche Angaben (A1) 
 

Arbeitgeber       

 

Name des Betriebes       

 

Adresse       

 

PLZ/Ort             

 

Verantwortliche Person       

 

Telefon       Mobile       

 

E-Mail       

 

Untersteht der Betrieb einem Gesamtarbeitsvertrag  Ja  Nein Name       

 
  

Bemerkungen 
 
 
 
 
 

      

  
  

Ort und Datum 
 

 

 

 

      

Stempel und Unterschrift Arbeitgeber Stellungnahme Amt für Arbeit und Migration 

 

Die Aufnahme der Erwerbstätigkeit ist bewilligungspflichtig und darf erst nach Vorliegen der Zusicherung bzw. Bewilligung erfolgen. 
Widerhandlungen sind gemäss dem Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) strafbar (Art. 115 bis 120 AIG).  
 
 
Unvollständig eingereichte Gesuche können nicht bearbeitet werden. 
 


